
Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

1525/2019 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

69/69-02-103 24.10.2019  
 
 
 
Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz Entscheidung 05.11.2019 Ö 

 
Betreff: 
Bauvorhaben:OV Bretzenheim 
hier: Beauftragung von Zimmer- und Holzbauarbeiten Dachsanierung 
 
 
Mainz, 
 
 
Gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag an die Firma DWA Kraemer, Hauptstraße 72-
74, 56761 Masburg zu erteilen. 
 
Nettosumme    193.599,28 € 
zzgl. 19% MwSt.     36.783,86 € 
Gesamtauftragssumme  230.383,14 € 
 
 
Die Vergabevoraussetzungen gemäß §§ 3a Abs. 3 Nr. 1 und 2 VOB/A sind erfüllt.  
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Problembeschreibung / Begründung 
 
1. Sachverhalt 
 
2. Lösung 
 
3. Alternative 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
 
Art der Vergabe     Teilnehmer am Wettbewerb 
Freihändige Vergabe   1 Angebot 
 
 Ergebnis einschließlich MwSt.:  (Kostenschätzung: € 165.000 €) 
 

1. DWA Kraemer   230.383,14 € 
 
zu 1. 
 
Die Leistungen „Austausch der Schieferdeckung und geringfügige Reparaturen am Dach-
tragwerk des Einzeldenkmals“ wurde in 2018 nach öffentlicher Ausschreibung an Fa. DWA 
Krämer i. H. v. 130.000 € vergeben. (Beschlussfassung im Werkausschuss am 29.05.2018) 
Nach Beginn der Abbrucharbeiten wurden erhebliche Schäden am Dachtragwerk und auch 
am Fachwerk vorgefunden.  
 
 
zu 2. 
 
Um Schädigung und Gefahren durch Nässe und Windbelastung im Winterhalbjahr zu ver-
meiden wurde die bereits mit dem Baudenkmal vertraute und mit der Dachdeckung und Tei-
len der Zimmerarbeiten beauftragte Fa. DWA Krämer aufgefordert, die weiteren Leistungen 
der gesamten Dachsanierung und der nötigen Unterstützungsmaßnahmen im 1.OG gemäß 
Sanierungsgutachten anzubieten, um möglichst noch in 2019 die regendichte Hülle für das 
Baudenkmal herzustellen. 
 
In Abstimmung mit der Abteilung Vergabe und Einkauf kann gemäß der §§ 3a Abs. 3 Nr. 1 
und 2 eine Freihändige Vergabe der Leistungen erfolgen. 
 
Die erforderlichen Finanzmittel stehen im Wirtschaftsplan 2019 zur Verfügung. 
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